Eidesstattliche Versicherung
Gläubiger erfahren durch die Eidesstattliche Versicherung, wie die aktuelle Vermögenssituation des Schuldners aussieht. Durch Angaben, die Schuldner schriftlich im Vermögensverzeichnis machen müssen, erhalten die Gläubiger Aufschluss über etwaige Pfändungsmöglichkeiten.

Die Abgabe der Eidesstattlichen Versicherung kann von Gläubigern beantragt werden, wenn ein vollstreckbarer Titel vorhanden ist und eine Pfändung ganz oder teilweise erfolglos war, oder der Schuldner die Durchsuchung seiner Wohnung verweigert hat, oder der Gerichtsvollzieher trotz vorheriger Ankündigung seines Besuches den Schuldner wiederholt nicht in seiner Wohnung angetroffen hat.

Der Schuldner ist im Rahmen einer Eidesstattlichen Versicherung zu wahrheitsgemäßen und vollständigen Angaben über seine Vermögenssituation verpflichtet.

Im Regelfall erhält der Schuldner eine  Ladung  zur  Abgabe einer Eidesstattlichen Versicherung  durch  das  Amtsgericht.  Oder  der Gerichtsvollzieher  bzw.  die  Gerichtsvollzieherin  ist  bereits  in  der  Wohnung  und  will gleich  vor  Ort  die Eidesstattliche  Versicherung  abnehmen.  Das  kann der Schuldner zunächst  verweigern  und  stattdessen  einen  Termin vereinbaren.

Auswirkungen der  Eidesstattliche Versicherung:
Die Eidesstattliche Versicherung wird für drei Jahre im Schuldverzeichnis des zuständigen Amtsgerichts geführt. Dieses Verzeichnis kann von Personen eingesehen werden, die ein begründetes Interesse belegen können. Das sind zum Beispiel Gläubiger, ein künftiger Vermieter oder ein Handwerker, die vor Auftragsausführung wissen wollen, ob ihr Kunde auch zahlungsfähig ist. Eine Veröffentlichung findet hingegen nicht statt. Die Eintragung wird nach drei Jahren automatisch gelöscht. Wenn Schulden bereits vorher bezahlt werden, kann eine vorzeitige Löschung beantragt werden. Die Abgabe einer Eidesstattlichen Versicherung wird über einen Datenabgleich auch als Schufa-Auskunft bei einer Kreditanfrage erscheinen.
